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(1) Die vorliegenden Erläuterungen sind vom Präsidi-
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Vorwort

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 3. und 4. Juni 1999 in Köln beschlossen,
ein Gremium mit dem Auftrag einzusetzen, vor der Tagung des Europäischen Rates im
Dezember 2000 einen Entwurf für eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union
vorzulegen. In diesem als „Konvent“ bezeichneten Gremium kamen fünfzehn persönliche
Beauftragte der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, ein Vertreter der
Kommission, sechzehn Mitglieder des Europäischen Parlaments und dreißig Mitglieder der
nationalen Parlamente (zwei Mitglieder je Parlament) zusammen. Das Gremium wählte den
ehemaligen Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Roman Herzog, zum
Vorsitzenden. Herr Herzog wurde von einem Redaktionsausschuss (Präsidium) unterstützt,
dem Herr Nikula (Finnland), Herr Bacelar de Vasconcelos (Portugal), sodann der
stellvertretende Vorsitzende Herr Braibant (Frankreich) als Vertreter der Gruppe der
persönlichen Beauftragten, das Mitglied der Kommission Herr Vitorino als Vertreter der
Kommission, der stellvertretende Vorsitzende Herr Mendez de Vigo als Vertreter der
Gruppe der Mitglieder des Europäischen Parlaments und der stellvertretende Vorsitzende
Herr Gunnar Jansson als Vertreter der Gruppe der Mitglieder der nationalen Parlamente
angehörten. Die Sekretariatsgeschäfte des Konvents wurden vom Generalsekretariat des
Rates wahrgenommen.

Die Beratungen des Konvents waren öffentlich, und alle vorbereitenden Arbeiten wurden
über Internet zugänglich gemacht. Es fanden Anhörungen des Bürgerbeauftragten, der
Vertreter des Wirtschafts- und Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen, der
Vertreter der Bürgergesellschaft und der Beitrittsländer statt. Der Gerichtshof der



Europäischen Gemeinschaften und der Europarat nahmen als Beobachter an den
Beratungen teil.

Der Konvent trat am 17. Dezember 1999 zu seiner ersten Sitzung zusammen. Am 
26. September 2000 gelangten die verschiedenen Gruppen zu der Auffassung, dass sie
den Entwurf der Charta billigen können, und der Vorsitzende Herr Herzog hat am 
2. Oktober 2000 festgestellt, dass der Entwurf der Charta von allen Parteien angenommen
werden kann, und den Entwurf dem Europäischen Rat übermittelt. Auf der Tagung der
Staats- und Regierungschefs vom 13. und 14. Oktober 2000 in Biarritz wurde beschlossen,
das Europäische Parlament, den Rat der Europäischen Union und die Kommission um 
ihre Zustimmung zu der Charta zu ersuchen.

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union wurde auf der Tagung des
Europäischen Rates vom 7. bis 9. Dezember 2000 in Nizza feierlich proklamiert.



Feierliche Proklamation

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den
nachstehenden Text als Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

Geschehen zu Nizza am siebten Dezember zweitausend.

Für das Für den Rat der Für die
Europäische Parlament Europäischen Union Europäische Kommission





(1) Die vorliegenden Erläuterungen sind vom Präsidi-
um formuliert worden. Sie haben keine Rechtswir-
kung, sondern dienen lediglich dazu, die Bestim-
mungen der Charta zu verdeutlichen.

CHARTA DER GRUNDRECHTE 
DER EUROPÄISCHEN UNION

Text der Erläuterungen zum vollständigen Wortlaut der Charta (1)
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PRÄAMBEL

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine
friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf
die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der
Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der
Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die
Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.

Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter
Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen
Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige
Entwicklung zu fördern und stellt den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und
Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher.

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des
sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen den
Schutz der Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht werden.

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Gemeinschaft
und der Union und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den



gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die Europäische Union und den
Gemeinschaftsverträgen, aus der Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Gemeinschaft und dem Europarat
beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
ergeben.

Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl gegenüber
den Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen
Generationen verbunden.

Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze
an.
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KAPITEL I

Würde des Menschen





Würde des Menschen

Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie ist zu achten und zu schützen.

Die Würde des Menschen ist nicht nur ein Grundrecht an sich, sondern bildet das
eigentliche Fundament der Grundrechte. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von
1948 verankert diesen Grundsatz in ihrer Präambel: „… da die Anerkennung der allen
Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und
unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in
der Welt bildet.“

Daraus ergibt sich insbesondere, dass keines der in dieser Charta festgelegten Rechte dazu
verwendet werden darf, die Würde eines anderen Menschen zu verletzen, und dass die
Würde des Menschen zum Wesensgehalt der in dieser Charta festgelegten Rechte gehört.
Sie darf daher auch bei Einschränkungen eines Rechtes nicht angetastet werden.
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Artikel 1

Recht auf Leben

(1) Jede Person hat das Recht auf Leben.

(2) Niemand darf zur Todesstrafe
verurteilt oder hingerichtet werden.

1. Absatz 1 dieses Artikels basiert auf Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK), der wie folgt lautet:
„(1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt …“.

2. Satz 2 der genannten Vorschrift, der die Todesstrafe zum Gegenstand hatte, ist durch
das Inkrafttreten des Protokolls Nr. 6 zur EMRK hinfällig geworden, dessen Artikel 1 wie
folgt lautet:
„Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet
werden.“
Auf dieser Vorschrift beruht Artikel 2 Absatz 2 der Charta.

Artikel 2



3. Die Bestimmungen des Artikels 2 der Charta entsprechen den Bestimmungen der
genannten Artikel der EMRK und des Zusatzprotokolls. Sie haben gemäß Artikel 52 
Absatz 3 der Charta die gleiche Bedeutung und Tragweite. So müssen die in der EMRK
enthaltenen „Negativdefinitionen“ auch als Teil der Charta betrachtet werden:

a) Artikel 2 Absatz 2 EMRK:
„Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine
Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig

entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.“

b) Artikel 2 des Protokolls Nr. 6 zur EMRK:
„Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten
oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den
Fällen, die im Recht vorgesehen sind, und in Übereinstimmung mit dessen
Bestimmungen angewendet werden …“
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Recht auf Unversehrtheit

(1) Jede Person hat das Recht auf
körperliche und geistige Unversehrtheit.

(2) Im Rahmen der Medizin und der
Biologie muss insbesondere Folgendes
beachtet werden:

— die freie Einwilligung der betroffenen
Person nach vorheriger Aufklärung
entsprechend den gesetzlich
festgelegten Modalitäten,

— das Verbot eugenischer Praktiken,
insbesondere derjenigen, welche die
Selektion von Personen zum Ziel
haben,

— das Verbot, den menschlichen Körper
und Teile davon als solche zur
Erzielung von Gewinnen zu nutzen,

— das Verbot des reproduktiven Klonens
von Menschen.

1. Die Grundsätze des Artikels 3 der Charta sind bereits in dem im Rahmen des
Europarates angenommenen Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin (STE
164 und Zusatzprotokoll STE 168) enthalten. Die Charta will von diesen Bestimmungen
nicht abweichen und verbietet daher lediglich das reproduktive Klonen. Die anderen
Formen des Klonens werden von der Charta weder gestattet noch verboten. Sie hindert den
Gesetzgeber also keineswegs daran, auch die anderen Formen des Klonens zu verbieten.

2. Durch den Hinweis auf eugenische Praktiken, insbesondere diejenigen, welche die
Selektion von Personen zum Ziel haben, soll die Möglichkeit erfasst werden, dass
Selektionsprogramme organisiert und durchgeführt werden, die beispielsweise
Sterilisierungskampagnen, erzwungene Schwangerschaften, die Pflicht, den Ehepartner in
der gleichen Volksgruppe zu wählen, usw. umfassen; derartige Handlungen werden in dem
am 17. Juli 1998 in Rom verabschiedeten Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (siehe
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g) als internationale Verbrechen betrachtet.
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Artikel 3



Verbot der Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Strafe oder

Behandlung

Niemand darf der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe
oder Behandlung unterworfen werden.

Das Recht nach Artikel 4 entspricht dem Recht, das durch den gleich lautenden Artikel 3
EMRK garantiert ist: „Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender
Strafe oder Behandlung unterworfen werden.“ Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta hat
Artikel 4 also die gleiche Bedeutung und Tragweite wie Artikel 3 EMRK.
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Artikel 4

Verbot der Sklaverei und der
Zwangsarbeit

(1) Niemand darf in Sklaverei oder
Leibeigenschaft gehalten werden.

(2) Niemand darf gezwungen werden,
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.

(3) Menschenhandel ist verboten.

1. Das Recht nach Artikel 5 Absätze 1 und 2 entspricht dem gleich lautenden Artikel 4
Absätze 1 und 2 EMRK.

Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta hat dieses Recht also die gleiche Bedeutung und
Tragweite wie Artikel 4 EMRK. Daraus folgt:
— Eine legitime Einschränkung des Rechts gemäß Absatz 1 kann es nicht geben.
— In Absatz 2 müssen in Bezug auf die Begriffe „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ die

„negativen“ Definitionen nach Artikel 4 Absatz 3 EMRK berücksichtigt werden:
„Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt
a) eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den

Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen
worden ist;

b) eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle des
im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo die
Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist;

c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Katastrophen das
Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;

d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört.“

Artikel 5



2. Absatz 3 ergibt sich unmittelbar aus dem Grundsatz der Menschenwürde und trägt
neueren Entwicklungen auf dem Gebiet der organisierten Kriminalität wie der
Schleuserkriminalität oder der organisierten sexuellen Ausbeutung Rechnung. Das Europol-
Übereinkommen enthält im Anhang folgende Definition, die den Menschenhandel zum
Zwecke der sexuellen Ausbeutung betrifft: „Menschenhandel: tatsächliche und rechtswidrige
Unterwerfung einer Person unter den Willen anderer Personen mittels Gewalt, Drohung
oder Täuschung oder unter Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses insbesondere mit
folgendem Ziel: Ausbeutung der Prostitution, Ausbeutung von Minderjährigen, sexuelle
Gewalt gegenüber Minderjährigen oder Handel im Zusammenhang mit Kindesaussetzung.“
Kapitel VI des Schengener Durchführungsübereinkommens, das in den Besitzstand der
Gemeinschaft integriert worden ist und an dem sich das Vereinigte Königreich beteiligt und
Irland die Beteiligung beantragt hat, enthält in Artikel 27 Absatz 1 folgende auf die
Schleuseraktivitäten zielende Bestimmung: „Die Vertragsparteien verpflichten sich,
angemessene Sanktionen gegen jede Person vorzusehen, die zu Erwerbszwecken einem
Drittausländer hilft oder zu helfen versucht, in das Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien
unter Verletzung ihrer Rechtsvorschriften in Bezug auf die Einreise und den Aufenthalt von
Drittausländern einzureisen oder sich dort aufzuhalten.“
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KAPITEL II

Freiheiten
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Recht auf Freiheit und Sicherheit

Jede Person hat das Recht auf Freiheit und
Sicherheit.

Die Rechte nach Artikel 6 entsprechen den Rechten, die durch Artikel 5 EMRK garantiert
sind, denen sie gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta an Bedeutung und Tragweite
gleichkommen.

Die Einschränkungen, die legitim an diesen Rechten vorgenommen werden können, dürfen
daher nicht über die Einschränkungen hinausgehen, die im Rahmen des wie folgt lautenden
Artikels 5 EMRK zulässig sind:

„(1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den
folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a) rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung wegen Nichtbefolgung einer

rechtmäßigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung;

c) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorführung vor die zuständige
Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person
eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht,
dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach
Begehung einer solchen zu hindern;

d) rechtmäßige Freiheitsentziehung bei Minderjährigen zum Zweck überwachter
Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;

e) rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender
Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder
Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;

f) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Verhinderung der unerlaubten
Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren
im Gange ist.

Artikel 6
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(2) Jeder festgenommenen Person muss unverzüglich in einer ihr verständlichen Sprache
mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind, und welche
Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.

(3) Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentziehung
betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur
Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat
Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des
Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor
Gericht abhängig gemacht werden.

(4) Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu
beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit der
Freiheitsentziehung entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn die Freiheitsentziehung
nicht rechtmäßig ist.

(5) Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder
Freiheitsentziehung betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.“

Da die Charta im Rahmen der Union Anwendung findet, müssen die Rechte nach Artikel 6
insbesondere dann geachtet werden, wenn die Union gemäß Titel VI des Vertrags über die
Europäische Union Rahmenbeschlüsse zur Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften
über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen annimmt.
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Achtung des Privat- und Familienlebens

Jede Person hat das Recht auf Achtung
ihres Privat- und Familienlebens, ihrer
Wohnung sowie ihrer Kommunikation.

Die Rechte nach Artikel 7 entsprechen den Rechten, die durch Artikel 8 EMRK garantiert
sind. Um der technischen Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde der Begriff
„Korrespondenz“ durch „Kommunikation“ ersetzt.

Nach Artikel 52 Absatz 3 haben diese Rechte die gleiche Bedeutung und Tragweite wie
die Rechte aus dem entsprechenden Artikel der EMRK. Ihre möglichen legitimen
Einschränkungen sind daher diejenigen, die der genannte Artikel 8 gestattet:

„(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer
Wohnung und ihrer Korrespondenz.

(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die
nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit
oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.“

Artikel 7
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Schutz personenbezogener Daten

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz
der sie betreffenden personenbezogenen
Daten.

(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und
Glauben für festgelegte Zwecke und mit
Einwilligung der betroffenen Person oder
auf einer sonstigen gesetzlich geregelten
legitimen Grundlage verarbeitet werden.
Jede Person hat das Recht, Auskunft über
die sie betreffenden erhobenen Daten zu
erhalten und die Berichtigung der Daten
zu erwirken.

(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften
wird von einer unabhängigen Stelle
überwacht.

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 286 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft und auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995) sowie auf Artikel 8 EMRK und das
Übereinkommen des Europarates vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten, das von allen Mitgliedstaaten
ratifiziert wurde. Das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten wird nach Maßgabe
der genannten Richtlinie ausgeübt und kann gemäß den Bedingungen nach Artikel 52 der
Charta eingeschränkt werden.

Artikel 8
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Recht, eine Ehe einzugehen und eine
Familie zu gründen

Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das
Recht, eine Familie zu gründen, werden
nach den einzelstaatlichen Gesetzen
gewährleistet, welche die Ausübung dieser
Rechte regeln.

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 12 EMRK, der wie folgt lautet: „Männer und Frauen im
heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die
Ausübung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen.“ Die
Formulierung dieses Rechts wurde zeitgemäßer gestaltet, um Fälle zu erfassen, in denen
nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften andere Formen als die Heirat zur Gründung
einer Familie anerkannt werden. Durch diesen Artikel wird es weder untersagt noch
vorgeschrieben, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts den Status der Ehe zu
verleihen. Dieses Recht ist also dem von der EMRK vorgesehenen Recht ähnlich, es kann
jedoch eine größere Tragweite haben, wenn die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften dies
vorsehen.

Artikel 9
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Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf
Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die
Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung zu wechseln, und die
Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung einzeln oder gemeinsam
mit anderen öffentlich oder privat durch
Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten
zu bekennen.

(2) Das Recht auf
Wehrdienstverweigerung aus
Gewissensgründen wird nach den
einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt,
welche die Ausübung dieses Rechts regeln.

Das in Absatz 1 garantierte Recht entspricht dem Recht, das durch Artikel 9 EMRK
garantiert ist, und hat nach Artikel 52 Absatz 3 die gleiche Bedeutung und die gleiche
Tragweite wie dieses. Bei Einschränkungen muss daher Artikel 9 Absatz 2 gewahrt werden,
der wie folgt lautet: „Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf
nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der
öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer.“

Das in Absatz 2 garantierte Recht entspricht den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen
Traditionen und der Entwicklung der einzelstaatlichen Gesetzgebungen in diesem Punkt.

Artikel 10
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Freiheit der Meinungsäußerung und
Informationsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf freie
Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein,
Informationen und Ideen ohne behördliche
Eingriffe und ohne Rücksicht auf
Staatsgrenzen zu empfangen und
weiterzugeben.

(2) Die Freiheit der Medien und ihre
Pluralität werden geachtet.

1. Artikel 11 entspricht Artikel 10 EMRK, der wie folgt lautet:

„(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe
und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel
hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung
vorzuschreiben.

(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie
kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen
unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft
notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die
öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von
Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder
der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur
Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.“

Nach Artikel 52 Absatz 3 hat dieses Recht die gleiche Bedeutung und Tragweite wie das
durch die EMRK garantierte Recht. Die möglichen Einschränkungen dieses Rechts dürfen
also nicht über die in Artikel 10 Absatz 2 vorgesehenen Einschränkungen hinausgehen,
allerdings unbeschadet der Beschränkungen, die die Möglichkeit der Mitgliedstaaten,
Genehmigungsregelungen nach Artikel 10 Absatz 1 dritter Satz der EMRK einzuführen,
durch das gemeinschaftliche Wettbewerbsrecht erfahren kann.

2. Absatz 2 dieses Artikels erläutert die Auswirkungen von Absatz 1 hinsichtlich der
Freiheit der Medien. Er stützt sich insbesondere auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs
bezüglich des Fernsehens, insbesondere in der Rechtssache C-288/89 (Urteil vom 25. Juli
1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda u. a.; Slg. 1991, S. I-4007), und
auf das Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten, das dem
EG-Vertrag beigefügt ist, sowie auf die Richtlinie 89/552/EG des Rates (siehe
insbesondere den siebzehnten Erwägungsgrund).

Artikel 11
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Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich
insbesondere im politischen,
gewerkschaftlichen und
zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen
Ebenen frei und friedlich mit anderen zu
versammeln und frei mit anderen
zusammenzuschließen, was das Recht
jeder Person umfasst, zum Schutz ihrer
Interessen Gewerkschaften zu gründen und
Gewerkschaften beizutreten.

(2) Politische Parteien auf der Ebene der
Union tragen dazu bei, den politischen
Willen der Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen.

1. Absatz 1 dieses Artikels entspricht Artikel 11 EMRK, der wie folgt lautet:

„(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich
frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner
Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die
nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur
Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer. Dieser Artikel steht rechtmäßigen Einschränkungen der
Ausübung dieser Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei oder der
Staatsverwaltung nicht entgegen.“

Die Bestimmungen des Absatzes 1 haben die gleiche Bedeutung wie die Bestimmungen der
EMRK; sie haben jedoch eine größere Tragweite, weil sie auf alle Ebenen, auch auf die
europäische Ebene, Anwendung finden können. Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta
dürfen die Einschränkungen dieses Rechts nicht über die Einschränkungen hinausgehen, die
als mögliche rechtmäßige Einschränkungen im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 EMRK gelten.

2. Dieses Recht stützt sich auch auf Artikel 11 der Gemeinschaftscharta der sozialen
Grundrechte der Arbeitnehmer.

3. Absatz 2 dieses Artikels entspricht Artikel 191 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft.

Artikel 12
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Freiheit von Kunst und Wissenschaft

Kunst und Forschung sind frei. Die
akademische Freiheit wird geachtet.

Dieses Recht leitet sich in erster Linie aus der Gedankenfreiheit und der Freiheit der
Meinungsäußerung ab. Seine Ausübung erfolgt unter Wahrung von Artikel 1, und es kann
den durch Artikel 10 EMRK gestatteten Einschränkungen unterworfen werden.

Artikel 13

Recht auf Bildung

(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung
sowie auf Zugang zur beruflichen
Ausbildung und Weiterbildung.

(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit,
unentgeltlich am Pflichtschulunterricht
teilzunehmen.

(3) Die Freiheit zur Gründung von
Lehranstalten unter Achtung der
demokratischen Grundsätze sowie das
Recht der Eltern, die Erziehung und den
Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren
eigenen religiösen, weltanschaulichen und
erzieherischen Überzeugungen
sicherzustellen, werden nach den
einzelstaatlichen Gesetzen geachtet,
welche ihre Ausübung regeln.

1. Dieser Artikel lehnt sich sowohl an die gemeinsamen verfassungsrechtlichen
Traditionen der Mitgliedstaaten als auch an Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK an,
der folgenden Wortlaut hat:

„Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden.  Der Staat hat bei Ausübung
der von ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben
das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren
eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.“

Es wurde für zweckmäßig erachtet, dieses Recht auf die berufliche Aus- und Weiterbildung
auszudehnen (siehe Nummer 15 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer sowie Artikel 10 der Europäischen Sozialcharta) und das Prinzip der
Unentgeltlichkeit des Pflichtschulunterrichts einzufügen. In seiner hier vorliegenden Fassung
besagt dieses Prinzip lediglich, dass in Bezug auf den Pflichtschulunterricht jedes Kind die
Möglichkeit haben muss, eine schulische Einrichtung zu besuchen, die unentgeltlichen
Unterricht erteilt. Es besagt nicht, dass alle – und insbesondere auch die privaten –
schulischen Einrichtungen, die den betreffenden Unterricht erteilen, dies unentgeltlich tun
müssen. Ebenso wenig verbietet es, dass bestimmte besondere Unterrichtsformen entgeltlich
sein können, sofern der Staat Maßnahmen zur Gewährung eines finanziellen Ausgleichs
trifft. Da die Charta für die Union gilt, bedeutet das, dass die Union im Rahmen ihrer

Artikel 14



32 CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION

bildungspolitischen Maßnahmen die Unentgeltlichkeit des Pflichtunterrichts achten muss,
doch es erwachsen ihr daraus selbstverständlich keine neuen Zuständigkeiten. Was das
Recht der Eltern anbelangt, so ist dieses in Verbindung mit Artikel 24 auszulegen.

2. Die Freiheit zur Gründung von öffentlichen oder privaten Lehranstalten wird als einer
der Aspekte der unternehmerischen Freiheit garantiert, ihre Ausübung ist jedoch durch die
Achtung der demokratischen Grundsätze eingeschränkt und erfolgt entsprechend den in
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegten Modalitäten.
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Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten

(1) Jede Person hat das Recht, zu
arbeiten und einen frei gewählten oder
angenommenen Beruf auszuüben.

(2) Alle Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem
Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu
arbeiten, sich niederzulassen oder
Dienstleistungen zu erbringen.

(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder,
die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
arbeiten dürfen, haben Anspruch auf
Arbeitsbedingungen, die denen der
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
entsprechen.

Die in Artikel 15 Absatz 1 festgeschriebene Berufsfreiheit wird in der Rechtsprechung des
Gerichtshofs anerkannt (siehe u. a. die Urteile vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73,
Nold, Slg. 1974, S. 491, Randnrn. 12-14; vom 13. Dezember 1979, Rechtssache 44/79,
Hauer, Slg. 1979 S. 3727; vom 8. Oktober 1986, Rechtssache 234/85, Keller, Slg. 1986,
S. 2897, Randnr. 8). Dieser Absatz lehnt sich ferner an Artikel 1 Absatz 2 der am 
18. Oktober 1961 unterzeichneten und von allen Mitgliedstaaten ratifizierten Europäischen
Sozialcharta und an Nummer 4 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer vom 9. Dezember 1989 an. Der Ausdruck „Arbeitsbedingungen“ ist im
Sinne des Artikels 140 EG-Vertrag zu verstehen.

In Absatz 2 wurden die drei Freiheiten aufgenommen, die durch die Artikel 39, 43 und
49 ff. EG-Vertrag garantiert sind, d. h. die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die
Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr.

Absatz 3 stützt sich auf Artikel 137 Absatz 3 vierter Gedankenstrich EG-Vertrag sowie auf
Artikel 19 Absatz 4 der am 18. Oktober 1961 unterzeichneten und von allen
Mitgliedstaaten ratifizierten Europäischen Sozialcharta. Also findet Artikel 52 Absatz 2 der
Charta Anwendung. Die Frage der Anheuerung von Seeleuten, die Staatsangehörige von
Drittstaaten sind, in der Besatzung von Schiffen, die unter der Flagge eines Mitgliedstaats
der Union fahren, wird durch das Gemeinschaftsrecht und die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geregelt.

Artikel 15
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Unternehmerische Freiheit

Die unternehmerische Freiheit wird nach
dem Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten anerkannt.

Dieser Artikel stützt sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs, der die Freiheit, eine
Wirtschafts- oder Geschäftstätigkeit auszuüben (siehe die Urteile vom 14. Mai 1974,
Rechtssache 4/73, Nold, Slg. 1974, S. 491, Randnr. 14; und vom 27. September 1979,
Rechtssache 230-78, SPA Eridania und andere, Slg. 1979, S. 2749, Randnrn. 20 und 31),
und die Vertragsfreiheit (siehe u. a. die Urteile „Sukkerfabriken Nykoebing“, Rechtssache
151/78, Slg. 1979, S. 1, Randnr. 19; und vom 5. Oktober 1999, Spanien gegen
Kommission, Rechtssache C-240/97, Slg. 1999, S. 6571, Randnr. 99) anerkannt hat,
sowie auf Artikel 4 Absätze 1 und 2 EG-Vertrag, in denen der freie Wettbewerb anerkannt
wird. Dieses Recht wird natürlich unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts und der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausgeübt. Es kann nach Artikel 52 Absatz 1 der Charta
beschränkt werden.

Artikel 16
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Eigentumsrecht

(1) Jede Person hat das Recht, ihr
rechtmäßig erworbenes Eigentum zu
besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen
und es zu vererben. Niemandem darf sein
Eigentum entzogen werden, es sei denn
aus Gründen des öffentlichen Interesses in
den Fällen und unter den Bedingungen,
die in einem Gesetz vorgesehen sind,
sowie gegen eine rechtzeitige
angemessene Entschädigung für den
Verlust des Eigentums. Die Nutzung des
Eigentums kann gesetzlich geregelt
werden, soweit dies für das Wohl der
Allgemeinheit erforderlich ist.

(2) Geistiges Eigentum wird geschützt.

Dieser Artikel entspricht Artikel 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK:

„Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf Achtung ihres Eigentums.
Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das öffentliche
Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen
Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen.

Absatz 1 beeinträchtigt jedoch nicht das Recht des Staates, diejenigen Gesetze
anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem
allgemeinen Interesse oder zur Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben
oder von Geldstrafen für erforderlich hält.“

Es handelt sich um ein gemeinsames Grundrecht aller einzelstaatlichen Verfassungen. Es
wurde mehrfach durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs – zum ersten Mal in dem
Urteil Hauer (13. Dezember 1979, Slg. 1979, S. 3727) – bekräftigt. Die Formulierung
wurde zeitgemäßer gestaltet, doch hat dieses Recht gemäß Artikel 52 Absatz 3 die gleiche
Bedeutung und die gleiche Tragweite wie das in der EMRK garantierte Recht, wobei nicht
über die in der EMRK vorgesehenen Einschränkungen hinausgegangen werden darf.

Der Schutz des geistigen Eigentums ist zwar ein Aspekt des Eigentumsrechts, er wird
jedoch aufgrund seiner zunehmenden Bedeutung und aufgrund des abgeleiteten
Gemeinschaftsrechts in Absatz 2 ausdrücklich aufgeführt. Das geistige Eigentum umfasst
neben dem literarischen und dem künstlerischen Eigentum das Patent- und Markenrecht
sowie die verwandten Schutzrechte. Die in Absatz 1 vorgesehenen Garantien gelten
sinngemäß für das geistige Eigentum.

Artikel 17
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Asylrecht

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe
des Genfer Abkommens vom 28. Juli
1951 und des Protokolls vom 31. Januar
1967 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge sowie gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft
gewährleistet.

Der Wortlaut des Absatzes 1 stützt sich auf Artikel 63 EG-Vertrag, der die Union zur
Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet. Es sei auf die dem Vertrag von
Amsterdam beigefügten Protokolle über die Position des Vereinigten Königreichs und
Irlands sowie Dänemarks verwiesen, um zu bestimmen, inwieweit diese Mitgliedstaaten das
diesbezügliche Gemeinschaftsrecht anwenden und inwieweit dieser Artikel auf sie
Anwendung findet. Dieser Artikel berücksichtigt das dem EG-Vertrag beigefügte Protokoll
über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union.

Artikel 18

Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und
Auslieferung

(1) Kollektivausweisungen sind nicht
zulässig.

(2) Niemand darf in einen Staat
abgeschoben oder ausgewiesen oder an
einen Staat ausgeliefert werden, in dem
für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der
Todesstrafe, der Folter oder einer anderen
unmenschlichen oder erniedrigenden
Strafe oder Behandlung besteht.

Absatz 1 dieses Artikels hat hinsichtlich der Kollektivausweisungen die gleiche Bedeutung
und Tragweite wie Artikel 4 des Zusatzprotokolls Nr. 4 zur EMRK. Hiermit soll gewährleistet
werden, dass jeder Beschluss gesondert geprüft wird und dass nicht beschlossen werden
kann, alle Personen, die die Staatsangehörigkeit eines bestimmten Staates besitzen, mit
einer einzigen Maßnahme auszuweisen.

Mit Absatz 2 wird die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
zu Artikel 3 EMRK (siehe Ahmed gegen Österreich, Urteil vom 17. Dezember 1996, Slg.
1996, VI-2206, und Soering, Urteil vom 7. Juli 1989) übernommen.

Artikel 19



KAPITEL III

Gleichheit





Gleichheit vor dem Gesetz

Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.

Dieser Artikel entspricht dem Prinzip, das in allen europäischen Verfassungen verankert ist
und das der Gerichtshof als ein Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts angesehen hat
(Urteil vom 13. November 1984, Racke, Rechtssache 283/83, Slg. 1984, S. 3791, Urteil
vom 17. April 1997, Rechtssache C-15/95, EARL, Slg. 1997, S. I-1961, und Urteil vom
13. April 2000, Rechtssache C-292/97, Karlsson, noch nicht veröffentlicht).
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Artikel 20

Nichtdiskriminierung

(1) Diskriminierungen, insbesondere
wegen des Geschlechts, der Rasse, der
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen
Herkunft, der genetischen Merkmale, der
Sprache, der Religion oder der
Weltanschauung, der politischen oder
sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit
zu einer nationalen Minderheit, des
Vermögens, der Geburt, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung, sind verboten.

(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags
zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft und des Vertrags über die
Europäische Union ist unbeschadet der
besonderen Bestimmungen dieser Verträge
jede Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit verboten.

Absatz 1 lehnt sich an Artikel 13 EG-Vertrag und Artikel 14 EMRK sowie an Artikel 11
des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin in Bezug auf das genetische
Erbe an. Soweit er mit Artikel 14 EMRK zusammenfällt, findet er gemäß diesem Artikel
Anwendung.

Absatz 2 entspricht Artikel 12 EG-Vertrag und findet entsprechend Anwendung.

Artikel 21



Vielfalt der Kulturen, Religionen und
Sprachen

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen,
Religionen und Sprachen.

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union und auf
Artikel 151 Absätze 1 und 4 EG-Vertrag in Bezug auf die Kultur. Er lehnt sich ebenfalls an
die Erklärung Nr. 11 zur Schlussakte des Vertrags von Amsterdam betreffend den Status
der Kirchen und weltanschauliche Gemeinschaften an.
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Artikel 22

Gleichheit von Männern und Frauen

Die Gleichheit von Männern und Frauen ist
in allen Bereichen, einschließlich der
Beschäftigung, der Arbeit und des
Arbeitsentgelts, sicherzustellen.

Der Grundsatz der Gleichheit steht der
Beibehaltung oder der Einführung
spezifischer Vergünstigungen für das
unterrepräsentierte Geschlecht nicht
entgegen.

Absatz 1 dieses Artikels stützt sich auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 EG-Vertrag, die
die Gemeinschaft auf das Ziel der Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen
verpflichten, sowie auf Artikel 141 Absatz 3 EG-Vertrag. Er lehnt sich an Artikel 20 der
revidierten Europäischen Sozialcharta vom 3. Mai 1996 und an Nummer 16 der
Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte an. Er stützt sich auch auf Artikel 141 
Absatz 3 EG-Vertrag und auf Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie 76/207/EWG des Rates
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg
sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen.

Absatz 2 übernimmt in einer kürzeren Formulierung Artikel 141 Absatz 4 EG-Vertrag,
wonach der Grundsatz der Gleichbehandlung der Beibehaltung oder der Einführung
spezifischer Vergünstigungen zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten
Geschlechts oder zur Verhinderung oder zum Ausgleich von Benachteiligungen in der
beruflichen Laufbahn nicht entgegensteht. Gemäß Artikel 51 Absatz 2 ändert dieser Absatz
nicht Artikel 141 Absatz 4 EG-Vertrag.

Artikel 23



Rechte des Kindes

(1) Kinder haben Anspruch auf den
Schutz und die Fürsorge, die für ihr
Wohlergehen notwendig sind. Sie können
ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung
wird in den Angelegenheiten, die sie
betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem
Reifegrad entsprechenden Weise
berücksichtigt.

(2) Bei allen Kinder betreffenden
Maßnahmen öffentlicher oder privater
Einrichtungen muss das Wohl des Kindes
eine vorrangige Erwägung sein.

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf
regelmäßige persönliche Beziehungen und
direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es
sei denn, dies steht seinem Wohl
entgegen.

Dieser Artikel stützt sich auf das am 20. November 1989 unterzeichnete und von allen
Mitgliedstaaten ratifizierte Übereinkommen von New York über die Rechte des Kindes,
insbesondere auf die Artikel 3, 9, 12 und 13 dieses Übereinkommens.
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Artikel 24



Rechte älterer Menschen

Die Union anerkennt und achtet das Recht
älterer Menschen auf ein würdiges und
unabhängiges Leben und auf Teilnahme
am sozialen und kulturellen Leben.

Dieser Artikel lehnt sich an Artikel 23 der revidierten Europäischen Sozialcharta und an
die Artikel 24 und 25 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer an. Die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben umfasst natürlich auch
die Teilnahme am politischen Leben.
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Artikel 25

Integration von Menschen mit
Behinderung

Die Union anerkennt und achtet den
Anspruch von Menschen mit Behinderung
auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer
Eigenständigkeit, ihrer sozialen und
beruflichen Eingliederung und ihrer
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.

Das in diesem Artikel aufgeführte Prinzip stützt sich auf Artikel 15 der Europäischen
Sozialcharta und lehnt sich ferner an Artikel 23 der revidierten Sozialcharta und an
Nummer 26 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer an.

Artikel 26



KAPITEL IV

Solidarität





Recht auf Unterrichtung und Anhörung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

im Unternehmen

Für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf
den geeigneten Ebenen eine rechtzeitige
Unterrichtung und Anhörung in den Fällen
und unter den Voraussetzungen
gewährleistet sein, die nach dem
Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten vorgesehen sind.

Dieser Artikel ist in der revidierten Europäischen Sozialcharta (Artikel 21) und in der
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Nummern 17 und 18)
enthalten. Er gilt unter den im Gemeinschaftsrecht und in den Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten vorgesehenen Bedingungen. Die Bezugnahme auf die geeigneten Ebenen
verweist auf die nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
vorgesehenen Ebenen, was die europäische Ebene einschließen kann, wenn die
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften dies vorsehen. Die Gemeinschaft verfügt
diesbezüglich über einen beachtlichen Besitzstand: Artikel 138 und 139 EG-Vertrag, die
Richtlinien 98/59/EG (Massenentlassungen), 77/187/EWG (Übergang von Unternehmen)
und 94/45/EG (Europäischer Betriebsrat).
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Artikel 27



Recht auf Kollektivverhandlungen und
Kollektivmaßnahmen

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie die Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber oder ihre jeweiligen
Organisationen haben nach dem
Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge
auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln
und zu schließen sowie bei
Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen
zur Verteidigung ihrer Interessen,
einschließlich Streiks, zu ergreifen.

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 6 der Europäischen Sozialcharta sowie auf die
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Nummern 12 bis 14).
Das Recht auf kollektive Maßnahmen wurde vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte als einer der Bestandteile des gewerkschaftlichen Vereinigungsrechts
anerkannt, das durch Artikel 11 EMRK festgeschrieben ist. Was die geeigneten Ebenen
betrifft, auf denen die Tarifverhandlungen stattfinden können, so wird auf die Erläuterung
zum vorhergehenden Artikel verwiesen. Kollektivmaßnahmen, darunter auch Streiks,
werden durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geregelt; dies
gilt auch für die Frage, ob diese Maßnahmen in mehreren Mitgliedstaaten parallel
durchgeführt werden können.
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Artikel 28



Recht auf Zugang zu einem
Arbeitsvermittlungsdienst

Jede Person hat das Recht auf Zugang zu
einem unentgeltlichen
Arbeitsvermittlungsdienst.

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 1 Absatz 3 der Europäischen Sozialcharta sowie auf
Nummer 13 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer.
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Artikel 29

Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung

Jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer hat nach dem
Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor
ungerechtfertigter Entlassung.

Dieser Artikel lehnt sich an Artikel 24 der revidierten Sozialcharta an. Siehe auch die
Richtlinien 77/187/EWG über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim
Übergang von Unternehmen und 80/987/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer bei
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers.

Artikel 30



Gerechte und angemessene
Arbeitsbedingungen

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde,
sichere und würdige Arbeitsbedingungen.

(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer hat das Recht auf eine
Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf
tägliche und wöchentliche Ruhezeiten
sowie auf bezahlten Jahresurlaub.

1. Artikel 31 stützt sich auf die Richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Er lehnt sich ferner an Artikel 3 der Sozialcharta und
Nummer 19 der Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte sowie hinsichtlich des Rechts
auf Würde am Arbeitsplatz an Artikel 26 der revidierten Sozialcharta an. Der Begriff
„Arbeitsbedingungen“ ist im Sinne des Artikels 140 EG-Vertrag zu verstehen.

2. Absatz 2 stützt sich auf die Richtlinie 93/104/EG über bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung sowie auf Artikel 2 der Europäischen Sozialcharta und auf Nummer 8
der Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte.
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Artikel 31



Verbot der Kinderarbeit und Schutz der
Jugendlichen am Arbeitsplatz

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet
günstigerer Vorschriften für Jugendliche
und abgesehen von begrenzten
Ausnahmen darf das Mindestalter für den
Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in
dem die Schulpflicht endet, nicht
unterschreiten.

Zur Arbeit zugelassene Jugendliche
müssen ihrem Alter angepasste
Arbeitsbedingungen erhalten und vor
wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder
Arbeit geschützt werden, die ihre
Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre
körperliche, geistige, sittliche oder soziale
Entwicklung beeinträchtigen oder ihre
Erziehung gefährden könnte.

Dieser Artikel stützt sich auf die Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz sowie
auf Artikel 7 der Europäischen Sozialcharta und auf die Nummern 20 bis 23 der
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer.
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Artikel 32



Familien- und Berufsleben

(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und
soziale Schutz der Familie wird
gewährleistet.

(2) Um Familien- und Berufsleben
miteinander in Einklang bringen zu
können, hat jede Person das Recht auf
Schutz vor Entlassung aus einem mit der
Mutterschaft zusammenhängenden Grund
sowie den Anspruch auf einen bezahlten
Mutterschaftsurlaub und auf einen
Elternurlaub nach der Geburt oder
Adoption eines Kindes.

Artikel 33 Absatz 1 stützt sich auf Artikel 16 der Europäischen Sozialcharta. Absatz 2
lehnt sich an die Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz und
an die Richtlinie 96/34/EG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen
Rahmenvereinbarung über Elternurlaub an. Er stützt sich ferner auf Artikel 8 (Mutterschutz)
der Europäischen Sozialcharta und auf Artikel 27 (Recht der Arbeitnehmer mit
Familienpflichten auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung) der revidierten
Sozialcharta. Der Begriff „Mutterschaft“ deckt den Zeitraum von der Zeugung bis zum
Stillen des Kindes ab.
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Artikel 33

Soziale Sicherheit und soziale
Unterstützung

(1) Die Union anerkennt und achtet das
Recht auf Zugang zu den Leistungen der
sozialen Sicherheit und zu den sozialen
Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft,
Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit
oder im Alter sowie bei Verlust des

Der in Artikel 34 Absatz 1 aufgeführte Grundsatz stützt sich auf die Artikel 137 und 140
EG-Vertrag sowie auf Artikel 12 der Europäischen Sozialcharta und auf Nummer 10 der
Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte. Er ist von der Union zu wahren, wenn sie im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach Artikel 140 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft tätig wird. Durch den Hinweis auf die sozialen Dienste sollen
die Fälle erfasst werden, in denen derartige Dienste eingerichtet wurden, um bestimmte
Leistungen sicherzustellen; dies impliziert aber keineswegs, dass solche Dienste eingerichtet
werden müssen, wo sie nicht bestehen. Der Begriff „Mutterschaft“ ist im Sinne des
vorangehenden Artikels zu verstehen.

Artikel 34



Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach
Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten.

(2) Jede Person, die in der Union ihren
rechtmäßigen Wohnsitz hat und ihren
Aufenthalt rechtmäßig wechselt, hat
Anspruch auf die Leistungen der sozialen
Sicherheit und die sozialen
Vergünstigungen nach dem
Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten.

(3) Um die soziale Ausgrenzung und die
Armut zu bekämpfen, anerkennt und
achtet die Union das Recht auf eine
soziale Unterstützung und eine
Unterstützung für die Wohnung, die allen,
die nicht über ausreichende Mittel
verfügen, ein menschenwürdiges Dasein
sicherstellen sollen, nach Maßgabe des
Gemeinschaftsrechts und der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten.

Absatz 2 stützt sich auf Artikel 13 Absatz 4 der Europäischen Sozialcharta sowie auf
Nummer 2 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer und
spiegelt die Regeln wider, die sich aus den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG)
Nr. 1612/68 ergeben.

Absatz 3 lehnt sich an die Artikel 30 und 31 der revidierten Sozialcharta sowie an
Nummer 10 der Gemeinschaftscharta an. Er ist von der Union im Rahmen der Politiken zu
wahren, die auf Artikel 137 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, und insbesondere dem letzten Absatz dieses Artikels, beruhen.
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Gesundheitsschutz

Jede Person hat das Recht auf Zugang zur
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche
Versorgung nach Maßgabe der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und
Durchführung aller Politiken und
Maßnahmen der Union wird ein hohes
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.

Die in diesem Artikel enthaltenen Grundsätze stützen sich auf Artikel 152 EG-Vertrag
sowie auf Artikel 11 der Europäischen Sozialcharta. Satz 2 entspricht Absatz 1 des
Artikels 152.
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Artikel 35

Zugang zu Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Die Union anerkennt und achtet den
Zugang zu Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie
er durch die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im
Einklang mit dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft geregelt
ist, um den sozialen und territorialen
Zusammenhalt der Union zu fördern.

Dieser Artikel achtet voll Artikel 16 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft und begründet nicht ein neues Recht. Er stellt lediglich den Grundsatz auf,
dass die Union den Zugang zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse gemäß den einzelstaatlichen Bestimmungen achtet, soweit diese mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.

Artikel 36



Umweltschutz

Ein hohes Umweltschutzniveau und die
Verbesserung der Umweltqualität müssen
in die Politiken der Union einbezogen und
nach dem Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung sichergestellt werden.

Der in diesem Artikel enthaltene Grundsatz stützt sich auf die Artikel 2, 6 und 174 EG-
Vertrag. Er lehnt sich auch an Verfassungsbestimmungen einiger Mitgliedstaaten an.
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Artikel 37

Verbraucherschutz

Die Politiken der Union stellen ein hohes
Verbraucherschutzniveau sicher.

Der in diesem Artikel enthaltene Grundsatz stützt sich auf Artikel 153 EG-Vertrag.

Artikel 38





KAPITEL V

Bürgerrechte





Aktives und passives Wahlrecht bei den
Wahlen zum Europäischen Parlament

(1) Die Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger besitzen in dem
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz
haben, das aktive und passive Wahlrecht
bei den Wahlen zum Europäischen
Parlament, wobei für sie dieselben
Bedingungen gelten wie für die
Angehörigen des betreffenden
Mitgliedstaats.

(2) Die Mitglieder des Europäischen
Parlaments werden in allgemeiner,
unmittelbarer, freier und geheimer Wahl
gewählt.

Artikel 39 findet nach Artikel 52 Absatz 2 der Charta im Rahmen der im Vertrag
festgelegten Bedingungen Anwendung. Absatz 1 dieses Artikels entspricht dem Recht, das
durch Artikel 19 Absatz 2 EG-Vertrag garantiert ist, und Absatz 2 dieses Artikels
entspricht Artikel 190 Absatz 1 EG-Vertrag. Die letztgenannte Bestimmung gibt die
Grundprinzipien für die Durchführung von Wahlen in einem demokratischen Staat wieder.
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Artikel 39



Recht auf eine gute Verwaltung

(1) Jede Person hat ein Recht darauf,
dass ihre Angelegenheiten von den
Organen und Einrichtungen der Union
unparteiisch, gerecht und innerhalb einer
angemessenen Frist behandelt werden.

(2) Dieses Recht umfasst insbesondere

— das Recht einer jeden Person, gehört
zu werden, bevor ihr gegenüber eine
für sie nachteilige individuelle
Maßnahme getroffen wird;

Artikel 41 ist auf das Bestehen einer Rechtsgemeinschaft gestützt, deren charakteristische
Merkmale sich durch die Rechtsprechung entwickelt haben, die insbesondere den
Grundsatz einer guten Verwaltung festgeschrieben hat [siehe u. a. das Urteil des
Gerichtshofs vom 31. März 1992 (C-255/90 P, Burban, Slg. 1992, I-2253) sowie die
Urteile des Gerichts erster Instanz vom 18. September 1995 (T-167/94, Nölle, Slg. 1995,
II-2589) und vom 9. Juli 1999 (T-231/97, New Europe Consulting und andere, 
Slg. II-2403)]. Dieses Recht in der in den ersten beiden Absätzen dargestellten Form 
ergibt sich aus der Rechtsprechung [Urteile des Gerichtshofs vom 15. Oktober 1987
(222/86, Heylens, Slg. 1987, 4097, Randnr. 15), vom 18. Oktober 1989 (374/87,
Orkem, Slg. 1989, 3283) und vom 21. November 1991 (C-269/90, TU München, 
Slg. 1991, I-5469) sowie Urteile des Gerichts erster Instanz vom 6. Dezember 1994 
(T-450/93, Lisrestal, Slg. 1994, II-1177) und vom 18. September 1995 (T-167/94, 
Nölle, Slg. 1995, II-258)] und – bezüglich der Pflicht zur Begründung – aus Artikel 253
EG-Vertrag.
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Artikel 41

Aktives und passives Wahlrecht bei den
Kommunalwahlen

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie
ihren Wohnsitz haben, das aktive und
passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen,
wobei für sie dieselben Bedingungen
gelten wie für die Angehörigen des
betreffenden Mitgliedstaats.

Dieser Artikel entspricht dem Recht, das durch Artikel 19 Absatz 1 EG-Vertrag garantiert
ist. Nach Artikel 51 Absatz 2 findet er im Rahmen der im Vertrag festgelegten
Bedingungen Anwendung.

Artikel 40



— das Recht einer jeden Person auf
Zugang zu den sie betreffenden 
Akten unter Wahrung des legitimen
Interesses der Vertraulichkeit 
sowie des Berufs- und
Geschäftsgeheimnisses;

— die Verpflichtung der Verwaltung, ihre
Entscheidungen zu begründen.

(3) Jede Person hat Anspruch darauf,
dass die Gemeinschaft den durch ihre
Organe oder Bediensteten in Ausübung
ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden
nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen
ersetzt, die den Rechtsordnungen der
Mitgliedstaaten gemeinsam sind.

(4) Jede Person kann sich in einer der
Sprachen der Verträge an die Organe der
Union wenden und muss eine Antwort in
derselben Sprache erhalten.

In Absatz 3 ist das durch Artikel 288 EG-Vertrag garantierte Recht aufgeführt.

In Absatz 4 ist das durch Artikel 21 Absatz 3 EG-Vertrag garantierte Recht aufgeführt.
Nach Artikel 52 Absatz 2 finden diese Rechte im Rahmen der in den Verträgen
festgelegten Bedingungen und Grenzen Anwendung.

Das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, das hierbei eine wichtige Rolle spielt, wird
durch Artikel 47 der Charta gewährleistet.
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Recht auf Zugang zu Dokumenten

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
sowie jede natürliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder
satzungsmäßigem Sitz in einem
Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang
zu den Dokumenten des Europäischen
Parlaments, des Rates und der
Kommission.

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch Artikel 255 EG-Vertrag
garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der im Vertrag festgelegten
Bedingungen Anwendung.
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Artikel 42

Der Bürgerbeauftragte

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
sowie jede natürliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder
satzungsmäßigem Sitz in einem
Mitgliedstaat haben das Recht, den
Bürgerbeauftragten der Union im Fall von
Missständen bei der Tätigkeit der Organe
und Einrichtungen der Gemeinschaft, mit
Ausnahme des Gerichtshofs und des
Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer
Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen.

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch die Artikel 21 und 195
EG-Vertrag garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der im Vertrag
festgelegten Bedingungen Anwendung.

Artikel 43



Petitionsrecht

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
sowie jede natürliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder
satzungsmäßigem Sitz in einem
Mitgliedstaat haben das Recht, eine
Petition an das Europäische Parlament zu
richten.

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch die Artikel 21 und 194
EG-Vertrag garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der im Vertrag
festgelegten Bedingungen Anwendung.
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Artikel 44

Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit

(1) Die Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger haben das Recht, sich im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten.

(2) Staatsangehörigen dritter Länder, die
sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats aufhalten, kann gemäß dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Freizügigkeit und
Aufenthaltsfreiheit gewährt werden.

Das in Absatz 1 garantierte Recht ist das Recht, das durch Artikel 18 EG-Vertrag
garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der im Vertrag festgelegten
Bedingungen und Grenzen Anwendung.

Absatz 2 erinnert an die der Gemeinschaft durch Artikel 62 Absätze 1 und 3 und Artikel
63 Absatz 4 EG-Vertrag erteilte Zuständigkeit. Daraus folgt, dass die Gewährung dieses
Rechts von der Ausübung dieser Zuständigkeit durch die Organe abhängt.

Artikel 45



Diplomatischer 
und konsularischer Schutz

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
genießen im Hoheitsgebiet eines
Drittlandes, in dem der Mitgliedstaat,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen,
nicht vertreten ist, den Schutz der
diplomatischen und konsularischen Stellen
eines jeden Mitgliedstaats unter denselben
Bedingungen wie Staatsangehörige dieses
Staates.

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch Artikel 20 EG-Vertrag
garantiert ist. Nach Artikel 51 Absatz 2 findet es im Rahmen der im Vertrag festgelegten
Bedingungen Anwendung.
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Artikel 46



KAPITEL VI

Justizielle Rechte





Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf
und ein unparteiisches Gericht

Jede Person, deren durch das Recht der
Union garantierte Rechte oder Freiheiten
verletzt worden sind, hat das Recht, nach
Maßgabe der in diesem Artikel
vorgesehenen Bedingungen bei einem
Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf
einzulegen.

Jede Person hat ein Recht darauf, dass
ihre Sache von einem unabhängigen,
unparteiischen und zuvor durch Gesetz
errichteten Gericht in einem fairen
Verfahren, öffentlich und innerhalb
angemessener Frist verhandelt wird. Jede
Person kann sich beraten, verteidigen und
vertreten lassen.

Personen, die nicht über ausreichende
Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe
bewilligt, soweit diese Hilfe erforderlich ist,
um den Zugang zu den Gerichten wirksam
zu gewährleisten.

Absatz 1 stützt sich auf Artikel 13 EMRK:

„Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten
verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame
Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die
in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.“

Im Gemeinschaftsrecht wird jedoch ein umfassenderer Schutz gewährt, da ein Recht auf
einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht garantiert wird. Der Gerichtshof hat
diesen Grundsatz in seinem Urteil vom 15. Mai 1986 festgeschrieben (Johnston,
Rechtssache 222/84, Slg. 1986, S. 1651); siehe auch die Urteile vom 15. Oktober 1987
(Rechtssache 222/86, Heylens, Slg. 1987, S. 4097) und vom 3. Dezember 1992 
(Rechtssache C-97/91, Borelli, Slg. 1992, S. I-6313). Nach Auffassung des Gerichtshofs
gilt dieser Grundsatz auch für die Mitgliedstaaten, wenn sie das Gemeinschaftsrecht
anwenden. Die Aufnahme dieses vom Gerichtshof vertretenen Standpunkts in die Charta
zielt nicht darauf ab, das in den Verträgen vorgesehene System von Rechtsbehelfen, vor
allem nicht die Bestimmungen über die Zulässigkeit, zu ändern. Dieser Grundsatz wird
folglich nach den in den Verträgen vorgesehenen Verfahren angewandt. Er gilt gegenüber
den Organen der Union und den Mitgliedstaaten, wenn diese das Unionsrecht anwenden,
und zwar für sämtliche durch das Unionsrecht garantierte Rechte.

Absatz 2 entspricht Artikel 6 Absatz 1 EMRK, der wie folgt lautet:

„Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene
strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz
beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist
verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit
können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen
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Artikel 47



werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen
Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen
oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder – soweit das
Gericht es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonderen Umständen eine
öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.“

Im Gemeinschaftsrecht gilt das Recht auf ein Gerichtsverfahren nicht nur für Streitigkeiten
im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Ansprüchen und Verpflichtungen. Dies ist eine der
Folgen der Tatsache, dass die Gemeinschaft eine Rechtsgemeinschaft ist, wie der
Gerichtshof in der Rechtssache 194/83, „Les Verts“ gegen Europäisches Parlament (Urteil
vom 23. April 1986, Slg. 1986, S. 1339), festgestellt hat. Mit Ausnahme ihres
Anwendungsbereichs gelten die Garantien der Menschenrechtskonvention jedoch in der
Union entsprechend.

In Bezug auf Absatz 3 sei darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine Prozesskostenhilfe zu gewähren ist,
wenn mangels einer solchen Hilfe die Einlegung eines wirksamen Rechtsbehelfs nicht
gewährleistet wäre (Urteil EGMR vom 9. Oktober 1979, Airey, Serie A, Band 32, 11). Es
gibt auch ein Prozesskostenhilfesystem für die beim Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften anhängigen Rechtssachen.
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Unschuldsvermutung und
Verteidigungsrechte

(1) Jede angeklagte Person gilt bis zum
rechtsförmlich erbrachten Beweis ihrer
Schuld als unschuldig.

(2) Jeder angeklagten Person wird die
Achtung der Verteidigungsrechte
gewährleistet.

Artikel 48 entspricht Artikel 6 Absätze 2 und 3 EMRK, der wie folgt lautet:

„(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer
Schuld als unschuldig.

(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:

a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen
Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu
werden;

b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;

c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu
lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines
Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;

d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und
Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für
Belastungszeugen gelten;

e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.“

Entsprechend Artikel 52 Absatz 3 hat dieses Recht dieselbe Bedeutung und dieselbe
Tragweite wie das durch die EMRK garantierte Recht.
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Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der
Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang

mit Straftaten und Strafen

(1) Niemand darf wegen einer Handlung
oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach
innerstaatlichem oder internationalem
Recht nicht strafbar war. Es darf auch
keine schwerere Strafe als die zur Zeit der
Begehung angedrohte Strafe verhängt
werden. Wird nach Begehung einer
Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe
eingeführt, so ist diese zu verhängen.

(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass
eine Person wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird,
die zur Zeit ihrer Begehung nach den
allgemeinen, von der Gesamtheit der
Nationen anerkannten Grundsätzen
strafbar war.

(3) Das Strafmaß darf gegenüber der
Straftat nicht unverhältnismäßig sein.

In diesen Artikel ist der klassische Grundsatz des Verbots der Rückwirkung von Gesetzen
und Strafen in Strafsachen aufgenommen worden. Hinzugefügt wurde der in zahlreichen
Mitgliedstaaten geltende und in Artikel 15 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte enthaltene Grundsatz der Rückwirkung von milderen
Strafrechtsvorschriften.

Artikel 7 EMRK lautet wie folgt:

„(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit
ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es
darf auch keine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt
werden.

(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass jemand wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von den
zivilisierten Völkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war.“

Es wurde lediglich in Absatz 2 das Wort „zivilisierten“ gestrichen; der Sinn dieses
Absatzes, der insbesondere auf die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zielt, wird
dadurch in keiner Weise verändert. Entsprechend Artikel 52 Absatz 3 hat daher das
garantierte Recht dieselbe Bedeutung und dieselbe Tragweite wie das von der EMRK
garantierte Recht.

In Absatz 3 wurde der allgemeine Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Straftat und
Strafmaß aufgenommen, der durch die gemeinsamen verfassungsrechtlichen Traditionen
der Mitgliedstaaten und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften
festgeschrieben worden ist.
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Recht, wegen derselben Straftat nicht
zweimal strafrechtlich verfolgt oder

bestraft zu werden

Niemand darf wegen einer Straftat,
derentwegen er bereits in der Union nach
dem Gesetz rechtskräftig verurteilt oder
freigesprochen worden ist, in einem
Strafverfahren erneut verfolgt oder bestraft
werden.

Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK lautet wie folgt:

„(1) Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem
Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in
einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden.

(2) Absatz 1 schließt die Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem Gesetz und dem
Strafverfahrensrecht des betreffenden Staates nicht aus, falls neue oder neu bekannt
gewordene Tatsachen vorliegen oder das vorausgegangene Verfahren schwere, den
Ausgang des Verfahrens berührende Mängel aufweist.

(3) Von diesem Artikel darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.“

Der Grundsatz „ne bis in idem“ wird im Gemeinschaftsrecht angewandt (siehe in der
umfangreichen Rechtsprechung Urteil vom 5. Mai 1966, Gutmann gegen Kommission,
Rechtssachen 18/65 und 35/65, Slg. 1966, S. 150, und in jüngerer Zeit Urteil des
Gerichts erster Instanz vom 20. April 1999, verbundene Rechtssachen T-305/94 und
andere, Limburgse Vinyl Maatschappij NV gegen Kommission, Slg. 1999, S. II-931). 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Regel des Verbots der Doppelbestrafung sich auf
gleichartige Sanktionen, in diesem Fall durch ein Strafgericht verhängte Strafen, bezieht.

Nach Artikel 50 findet der Grundsatz „ne bis in idem“ nicht nur innerhalb der
Gerichtsbarkeit eines Staates, sondern auch zwischen den Gerichtsbarkeiten mehrerer
Mitgliedstaaten Anwendung. Dies entspricht dem Rechtsbesitzstand der Union; siehe die
Artikel 54 bis 58 des Schengener Durchführungsübereinkommens, Artikel 7 des
Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften sowie Artikel 10 des Übereinkommens über die Bekämpfung der
Bestechung. Die klar eingegrenzten Ausnahmen, in denen die Mitgliedstaaten nach diesen
Übereinkommen vom Grundsatz „ne bis in idem“ abweichen können, sind von der
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horizontalen Klausel des Artikels 52 Absatz 1 über die Einschränkungen abgedeckt. Was
die in Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 bezeichneten Fälle betrifft, nämlich die Anwendung
des Grundsatzes in ein und demselben Mitgliedstaat, so hat das garantierte Recht dieselbe
Bedeutung und dieselbe Tragweite wie das entsprechende Recht der EMRK.
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KAPITEL VII

Allgemeine Bestimmungen





Anwendungsbereich

(1) Diese Charta gilt für die Organe und
Einrichtungen der Union unter Einhaltung
des Subsidiaritätsprinzips und für die
Mitgliedstaaten ausschließlich bei der
Durchführung des Rechts der Union.
Dementsprechend achten sie die Rechte,
halten sie sich an die Grundsätze und
fördern sie deren Anwendung gemäß
ihren jeweiligen Zuständigkeiten.

(2) Diese Charta begründet weder neue
Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für
die Gemeinschaft und für die Union, noch
ändert sie die in den Verträgen
festgelegten Zuständigkeiten und
Aufgaben.

Mit Artikel 51 soll der Anwendungsbereich der Charta festgelegt werden. Es soll klar zum
Ausdruck gebracht werden, dass die Charta zuerst auf die Organe und Einrichtungen der
Union Anwendung findet, und zwar unter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität.
Bei dieser Bestimmung hat man sich getreu an Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die
Europäische Union gehalten, wonach die Union die Grundrechte zu achten hat, wie auch
an das Mandat des Europäischen Rates (Köln). Der Begriff „Organe“ ist durch den EG-
Vertrag festgelegt; die Organe sind dort in Artikel 7 aufgeführt. Der Begriff „Einrichtungen“
wird üblicherweise als Bezeichnung für alle durch die Verträge oder durch sekundäre
Rechtsakte geschaffenen Instanzen verwendet (siehe Artikel 286 Absatz 1 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft).

Was die Mitgliedstaaten betrifft, so ist der Rechtsprechung des Gerichtshofs eindeutig zu
entnehmen, dass die Verpflichtung zur Einhaltung der im Rahmen der Union definierten
Grundrechte für die Mitgliedstaaten nur dann gilt, wenn sie im Rahmen des
Gemeinschaftsrechts handeln (Urteil vom 13. Juli 1989, Wachauf, Rs. 5/88, Slg. 1989,
S. 2609, Urteil vom 18. Juni 1991, ERT, Rs. C 260/89, Slg. 1991, S. I-2925). Der
Gerichtshof hat diese Rechtsprechung in allerjüngster Zeit nochmals wie folgt bestätigt: „Die
Mitgliedstaaten müssen bei der Durchführung der gemeinschaftsrechtlichen Regelungen
aber auch die Erfordernisse des Grundrechtsschutzes in der Gemeinschaftsrechtsordnung
beachten.“ (Urteil vom 13. April 2000, Karlsson, Rs. C-292/97, Randnr. 37, noch nicht
veröffentlicht). Dieser in der Charta verankerte Grundsatz gilt natürlich sowohl für die
zentralen Behörden als auch für die regionalen oder lokalen Stellen sowie für die
öffentlichen Einrichtungen, wenn sie das Unionsrecht anwenden.

Absatz 2 bestätigt, dass die Charta nicht eine Erweiterung der Zuständigkeiten und
Aufgaben bewirken darf, die der Gemeinschaft und der Union durch die Verträge
zugewiesen sind. Es geht darum, explizit darzulegen, was sich logischerweise aus dem
Subsidiaritätsprinzip und dem Umstand ergibt, dass die Union nur über die ihr eigens
zugewiesenen Befugnisse verfügt. Die Grundrechte, wie sie in der Union garantiert werden,
werden nur im Rahmen dieser vom Vertrag bestimmten Zuständigkeiten wirksam.
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Tragweite der garantierten Rechte

(1) Jede Einschränkung der Ausübung
der in dieser Charta anerkannten Rechte
und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen
sein und den Wesensgehalt dieser Rechte
und Freiheiten achten. Unter Wahrung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
dürfen Einschränkungen nur vorgenommen
werden, wenn sie notwendig sind und den
von der Union anerkannten dem
Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder
den Erfordernissen des Schutzes der
Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich
entsprechen.

(2) Die Ausübung der durch diese Charta
anerkannten Rechte, die in den
Gemeinschaftsverträgen oder im Vertrag
über die Europäische Union begründet
sind, erfolgt im Rahmen der darin
festgelegten Bedingungen und Grenzen.

(3) Soweit diese Charta Rechte enthält,
die den durch die Europäische Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten garantierten Rechten
entsprechen, haben sie die gleiche
Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in
der genannten Konvention verliehen wird.

Mit Artikel 52 soll die Tragweite der garantierten Rechte festgelegt werden. Absatz 1
enthält die allgemeine Einschränkungsregelung. Die verwendete Formulierung lehnt sich an
die Rechtsprechung des Gerichtshofes an, die wie folgt lautet: „Nach gefestigter
Rechtsprechung kann jedoch die Ausübung dieser Rechte, insbesondere im Rahmen einer
gemeinsamen Marktorganisation, Beschränkungen unterworfen werden, sofern diese
tatsächlich dem Gemeinwohl dienenden Zielen der Gemeinschaft entsprechen und nicht
einen im Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff
darstellen, der diese Rechte in ihrem Wesensgehalt antastet“ (Urteil vom 13. April 2000,
Karlsson, Rs. C-292/97, Randnr. 45, noch nicht veröffentlicht). Die Bezugnahme auf das
von der Union anerkannte Gemeinwohl erstreckt sich nicht nur auf die in Artikel 2
aufgeführten Ziele, sondern auch auf andere Interessen, die durch spezielle Bestimmungen
des Vertrags wie Artikel 30 und Artikel 39 Absatz 3 EG-Vertrag geschützt werden.

In Absatz 2 wird präzisiert, dass die Ausübung eines Rechts, das sich aus den Verträgen
ergibt, den darin festgelegten Bedingungen und Grenzen unterworfen ist. Mit der Charta
wird die Regelung hinsichtlich der durch die Verträge gewährten Rechte nicht geändert.

Mit Absatz 3 soll die notwendige Kohärenz zwischen der Charta und der EMRK
geschaffen werden, indem der Grundsatz aufgestellt wird, dass in dieser Charta enthaltene
Rechte, die den durch die EMRK garantierten Rechten entsprechen, die gleiche Bedeutung
und Tragweite, einschließlich der zugelassenen Einschränkungen, besitzen, wie sie ihnen in
der EMRK verliehen werden. Daraus ergibt sich insbesondere, dass der Gesetzgeber bei
der Festlegung von Einschränkungen dieser Rechte die gleichen Normen einhalten muss,
die in der ausführlichen Regelung der Einschränkungen in der EMRK vorgesehen sind,
ohne dass dadurch die Eigenständigkeit des Gemeinschaftsrechts und des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften berührt wird. Die Bezugnahme auf die EMRK erstreckt sich
sowohl auf die Konvention als auch auf ihre Protokolle. Die Bedeutung und Tragweite der
garantierten Rechte werden nicht nur durch den Wortlaut dieser Vertragswerke, sondern
auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und
durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bestimmt. Mit dem letzten Satz
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Diese Bestimmung steht dem nicht
entgegen, dass das Recht der Union einen
weiter gehenden Schutz gewährt.

soll der Union die Möglichkeit gegeben werden, für einen weiter gehenden Schutz zu
sorgen.

Die Rechte, bei denen derzeit – ohne die Weiterentwicklung des Rechts der Gesetzgebung
und der Verträge auszuschließen – davon ausgegangen werden kann, dass sie Rechten aus
der EMRK im Sinne dieses Absatzes entsprechen, sind nachstehend aufgelistet. Nicht
aufgeführt sind die Rechte, die zu den Rechten aus der EMRK hinzukommen.

1. Artikel der Charta, die dieselbe Bedeutung und Tragweite wie die entsprechenden
Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention haben:

— Artikel 2 entspricht Artikel 2 EMRK.

— Artikel 4 entspricht Artikel 3 EMRK.

— Artikel 5 Absätze 1 und 2 entspricht Artikel 4 EMRK.

— Artikel 6 entspricht Artikel 5 EMRK.

— Artikel 7 entspricht Artikel 8 EMRK.

— Artikel 10 Absatz 1 entspricht Artikel 9 EMRK.

— Artikel 11 entspricht Artikel 10 EMRK, unbeschadet der Einschränkungen, mit denen
das Gemeinschaftsrecht das Recht der Mitgliedstaaten auf Einführung der in Artikel 10
Absatz 1 dritter Satz EMRK genannten Genehmigungsverfahren eingrenzen kann.

— Artikel 17 entspricht Artikel 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK.

— Artikel 19 Absatz 1 entspricht Artikel 4 des Protokolls Nr. 4 zur EMRK.

— Artikel 19 Absatz 2 entspricht Artikel 3 EMRK in der Auslegung durch den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

— Artikel 48 entspricht Artikel 6 Absätze 2 und 3 EMRK.

— Artikel 49 Absätze 1 (mit Ausnahme des letzten Satzes) und 2 entspricht Artikel 7
EMRK.
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2. Artikel, die dieselbe Bedeutung haben wie die entsprechenden Artikel der EMRK,
deren Tragweite aber umfassender ist:

— Artikel 9 deckt Artikel 12 EMRK ab, aber sein Anwendungsbereich kann auf andere
Formen der Eheschließung ausgedehnt werden, wenn die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften diese vorsehen.

— Artikel 12 Absatz 1 entspricht Artikel 11 EMRK, aber sein Anwendungsbereich ist auf
die Ebene der Union ausgedehnt worden.

— Artikel 14 Absatz 1 entspricht Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK, aber sein
Anwendungsbereich ist auf den Zugang zu beruflicher Aus- und Weiterbildung
ausgedehnt worden.

— Artikel 14 Absatz 3 entspricht Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK, was die
Rechte der Eltern betrifft.

— Artikel 47 Absätze 2 und 3 entspricht Artikel 6 Absatz 1 EMRK, aber die
Beschränkung auf Streitigkeiten in Bezug auf zivilrechtliche Ansprüche und
Verpflichtungen oder strafrechtliche Anklagen kommt nicht zum Tragen, wenn es um
das Recht der Union und dessen Anwendung geht.

— Artikel 50 entspricht Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK, aber seine Tragweite ist
auf die Ebene der Europäischen Union ausgedehnt worden und er gilt zwischen den
Gerichten der Mitgliedstaaten.

— Schließlich können die Unionsbürgerinnen und -bürger im Anwendungsbereich des
Gemeinschaftsrechts wegen des Verbots jeglicher Diskriminierung aufgrund der
Nationalität nicht als Ausländer angesehen werden. Die in Artikel 16 EMRK
vorgesehenen Beschränkungen der Rechte ausländischer Personen finden daher in
diesem Rahmen auf die Unionsbürgerinnen und -bürger keine Anwendung.
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Schutzniveau

Keine Bestimmung dieser Charta ist als
eine Einschränkung oder Verletzung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
auszulegen, die in dem jeweiligen
Anwendungsbereich durch das Recht der
Union und das Völkerrecht sowie durch
die internationalen Übereinkommen, bei
denen die Union, die Gemeinschaft oder
alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind,
darunter insbesondere die Europäische
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten,
sowie durch die Verfassungen der
Mitgliedstaaten anerkannt werden.

Der Zweck dieser Bestimmung ist die Aufrechterhaltung des durch das Recht der Union, das
Recht der Mitgliedstaaten und das Völkerrecht in seinem jeweiligen Anwendungsbereich
gegenwärtig gewährleisteten Schutzniveaus. Aufgrund ihrer Bedeutung findet die EMRK
Erwähnung. Der durch die Charta gewährleistete Schutz darf unter keinen Umständen
geringer als der durch die EMRK gewährte Schutz sein, was bedeutet, dass die in der
Charta vorgesehene Einschränkungsregelung nicht unter dem in der EMRK vorgesehenen
Niveau liegen darf.
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Artikel 53

Verbot des Missbrauchs der Rechte

Keine Bestimmung dieser Charta ist so
auszulegen, als begründe sie das Recht,
eine Tätigkeit auszuüben oder eine
Handlung vorzunehmen, die darauf
abzielt, die in der Charta anerkannten
Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder
sie stärker einzuschränken, als dies in der
Charta vorgesehen ist.

Dieser Artikel entspricht Artikel 17 EMRK:

„Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für einen Staat, eine Gruppe
oder eine Person das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen,
die darauf abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten abzuschaffen
oder sie stärker einzuschränken, als es in der Konvention vorgesehen ist.“

Artikel 54
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Østenjoveien 18
Boks 6512 Etterstad
N-0606 Oslo
Tel. (47) 22 97 45 00
Fax (47) 22 97 45 45
E-mail: info@no.swetsblackwell.com

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz
c/o OSEC
Stampfenbachstraße 85
PF 492
CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15
Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

B@LGARIJA

Europress Euromedia Ltd

59, blvd Vitosha
BG-1000 Sofia
Tel. (359-2) 980 37 66
Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbox.cit.bg
URL: http://www.europress.bg

|ESKÁ REPUBLIKA

ÚVIS

odd. Publikaci
Havelkova 22
CZ-130 00 Praha 3
Tel. (420-2) 22 72 07 34
Fax (420-2) 22 71 57 38
URL: http://www.uvis.cz

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce and
Industry

PO Box 21455
CY-1509 Nicosia
Tel. (357-2) 88 97 52
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: demetrap@ccci.org.cy

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

(Estonian Chamber of Commerce and
Industry)
Toom-Kooli 17
EE-10130 Tallinn
Tel. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: einfo@koda.ee
URL: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade Ltd

Pavla Hatza 1
HR-10000 Zagreb
Tel. (385-1) 481 94 11
Fax (385-1) 481 94 11

MAGYARORSZÁG

Euro Info Service

Szt. István krt.12
II emelet 1/A
PO Box 1039
H-1137 Budapest
Tel. (36-1) 329 21 70
Fax (36-1) 349 20 53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
URL: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors Ltd

Malta International Airport
PO Box 25
Luqa LQA 05
Tel. (356) 66 44 88
Fax (356) 67 67 99
E-mail: gwirth@usa.net

POLSKA

Ars Polona
Krakowskie Przedmiescie 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 826 12 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: books119@arspolona.com.pl

ROMÂNIA

Euromedia
Str.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1
RO-70184 Bucuresti
Tel. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 312 96 46
E-mail: euromedia@mailcity.com

SLOVAKIA

Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 19
SK-81223 Bratislava
Tel. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk
URL: http://www.sltk.stuba.sk

SLOVENIJA

Gospodarski Vestnik
Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 613 09 16 40
Fax (386) 613 09 16 45
E-mail: europ@gvestnik.si
URL: http://www.gvestnik.si

TÜRKIYE

Dünya Infotel AS
100, Yil Mahallessi 34440
TR-80050 Bagcilar-Istanbul
Tel. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27
E-mail: infotel@dunya-gazete.com.tr

ARGENTINA

World Publications SA
Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tel. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: wpbooks@infovia.com.ar
URL: http://www.wpbooks.com.ar

AUSTRALIA

Hunter Publications
PO Box 404
Abbotsford, Victoria 3067
Tel. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: jpdavies@ozemail.com.au

BRESIL

Livraria Camões
Rua Bittencourt da Silva, 12 C
CEP
20043-900 Rio de Janeiro
Tel. (55-21) 262 47 76
Fax (55-21) 262 47 76
E-mail: livraria.camoes@incm.com.br
URL: http://www.incm.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.

3020, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, Québec G1X 3V6
Tel. (1-418) 658 37 63
Fax (1-800) 567 54 49
E-mail: liberte@mediom.qc.ca

Renouf Publishing Co. Ltd

5369 Chemin Canotek Road, Unit 1
Ottawa, Ontario K1J 9J3
Tel. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 76 60
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
URL: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer

41 Sherif Street
Cairo
Tel. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: inquiry@meobserver.com
URL: http://www.meobserver.com.eg

INDIA

EBIC India

3rd Floor, Y. B. Chavan Centre
Gen. J. Bhosale Marg.
Mumbai 400 021
Tel. (91-22) 282 60 64
Fax (91-22) 285 45 64
E-mail: ebicindia@vsnl.com
URL: http://www.ebicindia.com

JAPAN

PSI-Japan

Asahi Sanbancho Plaza #206
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102
Tel. (81-3) 32 34 69 21
Fax (81-3) 32 34 69 15
E-mail: books@psi-japan.co.jp
URL: http://www.psi-japan.co.jp

MALAYSIA

EBIC Malaysia

Suite 45.02, Level 45
Plaza MBf (Letter Box 45)
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 21 62 92 98
Fax (60-3) 21 62 61 98
E-mail: ebic@tm.net.my

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV

Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tel. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail:
101545.2361@compuserve.com

PHILIPPINES

EBIC Philippines
19th Floor, PS Bank Tower
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City
Metro Manilla
Tel. (63-2) 759 66 80
Fax (63-2) 759 66 90
E-mail: eccpcom@globe.com.ph
URL: http://www.eccp.com

SOUTH AFRICA

Eurochamber of Commerce in
South Africa
PO Box 781738
2146 Sandton
Tel. (27-11) 884 39 52
Fax (27-11) 883 55 73
E-mail: info@eurochamber.co.za

SOUTH KOREA

The European Union Chamber of
Commerce in Korea
5th FI, The Shilla Hotel
202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku
Seoul 100-392
Tel. (82-2) 22 53-5631/4
Fax (82-2) 22 53-5635/6
E-mail: eucck@eucck.org
URL: http://www.eucck.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka
Trans Asia Hotel
115 Sir Chittampalam
A. Gardiner Mawatha
Colombo 2
Tel. (94-1) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
E-mail: ebicsl@slnet.ik

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates
4611-F Assembly Drive
Lanham MD 20706-4391
Tel. (1-800) 274 44 47

(toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query@bernan.com
URL: http://www.bernan.com

ANDERE LÄNDER
OTHER COUNTRIES
AUTRES PAYS

Bitte wenden Sie sich an ein Büro
Ihrer Wahl/Please contact the sales
office of your choice/Veuillez vous
adresser au bureau de vente de
votre choix
Office for Official Publications
of the European Communities
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455
Fax (352) 29 29-42758
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
URL: http://eur-op.eu.int
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